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Der Vorstand hat die Ordnungsanderung am 11.05.2026 beschlossen. /
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Thiiringer FuRball-Verband e. V.

Antrag Nr.: 86 /2025-28

Antragsteller: Qualifizierungsausschuss

Ordnung: Ausbildungsordnung

Datum: 24.03.2026

Antrag: Anderung/Ergénzung § 5 Fortbildung

§ 5 Fortbildung

Der Qualifizierungsausschuss und die Qualifizierungsausschiisse der KFA sind fiir
die Organisation und Durchfiihrung von Fortbildungsveranstaltungen im jeweiligen
Verantwortungsbereich verantwortlich.

Zur Verlangerung der Lizenzen B- und C-Trainer sind innerhalb von 3 Jahren Fort-
bildungen (20 Lerneinheiten) zu absolvieren. Die Lizenzverlangerung findet aus-
schlieRlich tber den TFV statt. Angebote von Drittanbietern werden nicht ange-
rechnet.

Fortbildungen haben in der vom Teilnehmer jeweils hdchsten erlangten Lizenz-
stufe zu erfolgen. Wird die Verlangerung nicht fristgerecht, aber noch innerhalb
des vorgesehenen Verlangerungszeitraums von 3 Jahren beantragt (Lizenz weni-
ger als 3 Jahre ungliltig), wird die Lizenz nur fiir den dann noch verbleibenden
Verlangerungszeitraum ausgestellt.

Fir eine Lizenzverlangerung ist die Vorlage eines erweiterten Fihrungszeugnis-
ses (nicht alter als 3 Monate) zwingend Voraussetzung. Erst nach Vorlage erfolgt
eine Lizenzibergabe.

(1) DFB BaS|s Coach

Das Zertifikat DFB-Basis-Coach ist unbegrenzt giiltig.

(2) Frainermit C-Lizenz

Fortbildungen fiir Trainer mit C-Lizenz werden in zentraler und dezentraler Verant-
wortung angebeten,sind-aber-auch-in-denFulballkreisen in Form von Wochen-
end- (20 LE) und Tageslehrgéngen (10 LE), Kurzschulungen (5 LE) und DFB-Trai-
ningsdialog in den Stutzpunkten (2,5 LE) angeboten. bzw—in Eine Kombination
dieser Angebote ist mdglich.

Vom Qualifizierungsausschuss anerkannte Angebote des LSB Thiringen werden
mit maximal 5 von 20 Lerneinheiten angerechnet und missen mit einer Teilnah-
mebestatigung nachgewiesen werden.

Trainingsdialoge werden mit maximal 15 von 20 Lerneinheiten anerkannt. Jeder
Trainingsdialog kann nur einmal angerechnet werden.


Der Vorstand hat die Ordnungsänderung am 11.05.2026 beschlossen.


Begriindung:

Inkrafttreten:

Als Fortbildungsnachweis ist die vom TFV bereitgestellte Fortbildungskarte zu ver-
wenden, die nach Erreichen der erforderlichen Lerneinheiten (20) im Original an
die Geschéftsstelle einzureichen ist.

(3) Frainermit B-Lizenz
Fortbildungen fiir Trainer mit B-Lizenz finden ausnahmslos als zentrale Wochen-
endlehrgéange in Verantwortung des Qualifizierungsausschuss statt.

Die Anderungen in § 5 dienen der Klarstellung, Vereinheitlichung und Aktualisie-
rung der Fortbildungsregelungen fur die verschiedenen Lizenzstufen. Die Anforde-
rungen an Formate und Zustandigkeiten der Fortbildungen wurden prazisiert, ins-
besondere durch die eindeutige Zuordnung der Verlangerungsverfahren zum TFV
sowie durch die Konkretisierung der Fortbildungsangebote fur C- und B-Trainer.

Gemal DFB-Ausbildungsordnung ist das Zertifikat DFB-Basis-Coach nun unbe-
grenzt gultig. Daher ist eine Anpassung notwendig.

Die Anderungen treten mit Beschluss des Vorstandes zum 01.07.2026 in Kraft.



